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„… weil der Mensch immer und überall, wer er auch sei, stets so zu handeln vorzieht, wie er will,
und durchaus nicht so, wie ihm Vernunft und Vorteil diktieren; wollen aber kann man auch
gegen den eigenen Vorteil, zuweilen ist es unbedingt notwendig. Sein eigenes uneinge-
schränktes und freies Wollen, seine eigene, selbst die allerausgefallenste Laune, seine Phan-
tasie, die zuweilen bis zur Verrücktheit verschroben sein mag – das, gerade das ist ja jener
übersehene allervorteilhafteste Vorteil, der sich nicht klassifizieren lässt und durch den alle
Systeme und Theorien fortwährend zum Teufel gehen. Und wie kommen diese Besserwisser
darauf, dass der Mensch auf irgendein normales, irgendein tugendhaftes Wollen angewiesen
ist? Der Mensch ist einzig und allein auf das selbständige Wollen angewiesen, was diese
Selbständigkeit auch kosten und wohin sie auch führen mag. Nun, das Wollen, weiß der
Teufel …“

Fjodor Dostojewskij, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch





Meinen Eltern
und Leonidas
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Einleitung

A. Problemstellung

Die Frage nach den Grenzen, innerhalb derer der Staat im Interesse des Einzelnen
in dessen Freiheitsrechte eingreifen darf, berührt einen Brennpunkt eines auf liberale
Prämissen aufbauenden Rechtssystems. Denn eine liberale Rechtsordnung verfolgt
als primäres Ziel die Sicherung freier Persönlichkeitsentfaltung ihrer Mitglieder,
indem sie die Grundvoraussetzungen für alle gewährleistet, ihren persönlichen Le-
bensplan frei zu gestalten und zu verwirklichen. Dem Einzelnen wird eine unan-
tastbare, dem staatlichen Zugriff entzogene Sphäre zugewiesen, innerhalb derer er
frei ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und sogar seine eigenen Fehler zu
begehen, welche als wertvolle Basis für seine zukünftige Entwicklung fungieren
können. Der Schutz der Interessen des Individuums gegen seinen Willen statuiert
eine externe Definitionsmacht des Staates, bestimmte Werte und deren Rang als
verbindlich für jedermann festzulegen und abweichende, individuelle Zielsetzungen
für unbeachtlich zu erklären.1 Diese Art öffentlicher Kontrolle wird als staatlicher
Paternalismus bezeichnet und gilt in der Tradition liberaler Ethiken als moralisch
verwerflich.2 Eine authentische und autonome Zielsetzung des Individuums kann
durch das Aufzwingen einer heteronomen Vernünftigkeit nicht verwirklicht werden.
Eine Fremdbestimmung des Wohls des Einzelnen, so wohlmeinend sie auch sein
mag, kollidiert mit seiner Autonomie als unerlässliche Bedingung für die Entwick-
lung menschlicher Individualität.3 Bei einem Menschenbild, das von der Selbstbe-
stimmung geprägt ist, gerät also die Durchsetzung des wohlverstandenen Interesses
des Individuums gegen seine eigenen Präferenzen in Konflikt mit dem Autono-
mieprinzip und ist daher begründungsbedürftig.

Die grundsätzliche Frage, ob und inwieweit der Staat den Einzelnen vor sich selbst
schützen darf, ist im Bereich des Strafrechts von besonderer Bedeutung. Zum einen
soll der Interessenschutz hier gerade durch die Androhung des schärfsten Mittels
staatlichen Zwangs realisiert werden. Zum anderen zielt das Strafrecht auf die
wechselseitige Kompatibilität von Freiheitssphären der einzelnen Bürger und nicht
auf den Schutz von Individualrechtsgütern vor eigenverantwortlichen Handlungen
ihres Inhabers ab. Unter Zugrundelegung der Funktion des Strafrechts als ultima ratio

1 Merkel, Früheuthanasie, S. 409.
2 Papageorgiou, Schaden und Strafe, S. 219 f.
3 Zur Hervorhebung des Werts der Autonomie für die Entwicklung der Individualität vgl.

von Humboldt, Ideen, S. 105; Mill, Über die Freiheit, S. 77 ff.



zum Rechtsgüterschutz ist deshalb zu untersuchen, ob und wenn ja unter welchen
Voraussetzungen eine paternalistische Strafrechtsnorm überhaupt als legitim anzu-
sehen ist.

B. Prolegomena zum thematischen Feld
der Untersuchung

Das Paternalismusproblem ist ein Knoten von rechtsphilosophischen, staats-
theoretischen und verfassungsrechtlichen Fragen erheblicher Tragweite, die im
Rahmen der vorliegenden Arbeit nur behandelt werden können, soweit sie für ma-
terielle Fragestellungen aus strafrechtlicher Sicht von Bedeutung sind. Eine Be-
grenzung des Untersuchungsgegenstandes ist deswegen in dreifacher Hinsicht er-
forderlich. Die erste Eingrenzung geht dahin, dass die in der Moral- und Rechts-
philosophie entwickelten Legitimationsstrategien zur Rechtfertigung der staatlichen
paternalistischen Interventionen immer hinsichtlich ihrer konkreten Leistungsfä-
higkeit bei der Diskussion der normativen Begründungsansätze paternalistischer
Strafnormen berücksichtigt werden können. Zweitens kann eine umfassende ver-
fassungsrechtliche Analyse in dem hier abgesteckten Rahmen ebenso wenig geleistet
werden, zumal die einschlägige Problematik in der verfassungsrechtlichen Literatur
schon eingehend behandelt worden ist.4 Es erscheint trotzdem problematisch, die
Zulässigkeit von Paternalismus in einem Rechtsgebiet unabhängig von der verfas-
sungsrechtlichen Ausgangslage zu prüfen.5 Die verfassungsrechtlichen Grenzen der
Selbstverfügungsfreiheit müssen deshalb vorrangig konkretisiert werden, um die
Konsequenzen für die strafrechtliche Bewältigung der Problematik aufzuzeigen.6

Drittens erscheint eine thematische Beschränkung der Untersuchung auf bestimmte
Deliktsgruppen sinnvoll und geboten. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer

4 Vgl. aus verfassungsrechtlicher Perspektive Fischer, Die Zulässigkeit aufgedrängten
staatlichen Schutzes vor Selbstschädigung; Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich
selbst; Littwin, Grundrechtsschutz gegen sich selbst; Möller, Paternalismus und Persönlich-
keitsrecht; Schwabe, JZ 1998, S. 66 f. Als erster beschäftigte sich von Münch, FS-Ipsen,
S. 113 ff. mit der verfassungsrechtlichen Problematik eines Schutzes des Menschen vor sich
selbst.

5 Für die Bedeutung der Primärordnung gegenüber spezifisch strafrechtsdogmatischen
Erwägungen im Rahmen des Paternalismusproblems vgl. Möller, Paternalismus und Persön-
lichkeitsrecht, S. 24; Murmann, Die Selbstverantwortung des Opfers, S. 308 ff.; Woitkewitsch,
Strafrechtlicher Schutz des Täters, S. 5.

6 Für Gutmann, in: Schroth/Schneewind/Gutmann/Fateh-Moghadam (Hrsg.), Patienten-
autonomie, S. 256, erweist sich die Frage nach Inhalt und Grenzen der Legitimität eines
Schutzes des Einzelnen gegen sich selbst als eine grundrechtstheoretische Vorentscheidung der
Verfassungsinterpretation. Sie sei, mit den üblichen Mitteln des Grundrechts- und „Bundes-
verfassungsgerichtspositivismus“ nicht angemessen zu erfassen. Die antipaternalistische
Vorentscheidung sei notwendigerweise Teil einer liberalen Interpretation der Verfassung. In
diesem Sinne auch Sternberg-Lieben, Die objektiven Schranken der Einwilligung, S. 15 und
Murmann, Selbstverantwortung, S. 156 f. Dagegen Mosbacher, Strafrecht und Selbstschädi-
gung, S. 105.
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Reihe von Straftatbeständen, von denen die meisten schon Gegenstand heftiger
dogmatischer Auseinandersetzungen waren, wobei aber erst eine auf die spezifi-
schen Probleme des Paternalismus abstellende Analyse einen konsequenten Lö-
sungsansatz ermöglicht.

Bei näherer Betrachtung stößt man nämlich auf einer Reihe von Strafnormen,
deren Besonderheit darin besteht, dass das tatbestandsmäßige Verhalten entweder
unmittelbar lediglich auf die Rechtsgüter des Handelnden einwirkt oder von der
Einwilligung des Betroffenen getragen wird. Diese Normen werfen spezifische
Legitimationsfragen auf und erscheinen als Fremdkörper innerhalb eines liberalen
Strafrechtssystems. Um innerhalb dieses weit gespannten Rahmens nicht ins Ufer-
lose abzugleiten, beschränkt sich die vorliegende Untersuchung auf die besonders
heftig diskutierten Fälle im Hinblick auf die Rechtsgüter des Lebens und der kör-
perlichen Unversehrtheit. Insbesondere ist die Legitimität des strafbewehrten Ver-
bots des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 und 3
BtMG sowie des Organhandels gem. § 18 Abs.1 TPG kritisch zu hinterfragen. Das
Paternalismusproblem wird auch im Bereich der Ordnungswidrigkeiten bei der
bußgeldbewehrten Pflicht, einen Schutzhelm zu tragen oder einen Sicherheitsgurt
anzulegen, angesprochen.

Heftig umstritten sind außerdem die in § 216 und § 228 StGB verankerten Ein-
willigungsgrenzen. § 216 StGB ordnet für das Individualrechtsgut Leben an, dass
selbst die zu einem ernstlichen und ausdrücklichen Verlangen gesteigerte Einwil-
ligung die gewünschte Tötung durch einen anderen nicht straflos macht, sondern nur
zu einer Strafmilderung führt. Erhebliche Anwendungsprobleme bereitet auch § 228
StGB, wonach die Einwilligung in Körperverletzungen unbeachtlich ist, wenn die
Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Die Einwilligungssperre
des § 228 StGB ist nicht nur ähnlichen Einwänden gegen ihre Existenzberechtigung
ausgesetzt, wie sie auch gegen § 216 StGB vorgebracht werden. Durch den direkten
Zugriff auf die „guten Sitten“ wird darüber hinaus die Strafbarkeit des Eingreifenden
an die Auslegung eines höchst unbestimmten Begriffes geknüpft. Sofern Leben und
körperliche Unversehrtheit individuelle Rechtsgüter sind, die der freien Entfaltung
ihrer Träger dienen sollen, bedarf es einer Antwort auf die Frage, weshalb die Verbote
auch bei einer Einwilligung des Betroffenen in Kraft bleiben, während dem
Rechtsgutsinhaber die Beeinträchtigung seiner eigenen Rechtsgüter durch eigene
Hand gestattet ist.

C. Grundgedanke der Untersuchung

Die bisherigen Versuche, die Legitimität solcher Vorschriften zu prüfen, sind
weitgehend durch das Bemühen geprägt, den Anwendungsbereich strafrechtlicher
Normen über das Instrumentarium der Rechtsgutstheorie zu bestimmen. Mit der
vorliegenden Untersuchung soll die angerissene Problematik mit einer doppelten
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